
Hygieneschutzkonzept  

für den Verein  

Ski-Club Odelzhausen e.v. 
Wir alle sind in der kommenden Saison gefordert, flexibel auf die Entwicklungen im 
Rahmen der COVID – 19 Pandemie zu reagieren. Dabei sind sowohl Lockerungen 
als auch Verschärfungen der gesetzlichen Vorgaben in Abhängigkeit des Infektions-
geschehens zu berücksichtigen. Darum bitten wir auch alle Mitglieder und nicht Mit-
glieder, sich selbstständig über das aktuelle Geschehen zu informieren. 

Organisatorisches: 

Die Umstände und Richtlinien rund um COVID – 19 unterliegen einer 
ständigen und dauerhaften Dynamik. Entsprechend müssen die Hand-
lungsempfehlungen und Hygieneregeln für Vereine und DSV Ski Schulen 
gegebenenfalls an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Für Aktua-
lität, Vollständigkeit und Beständigkeit dieses Dokuments kann der Ski-
Club Odelzhausen keine Garantie geben. 

o Durch Vereins-Emails, Schulungen, Vereinsaushängen sowie durch Veröffentlichung auf der 
Website ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Jeder Teilnehmer muss zu Beginn eines Skikurses oder einer Skiausfahrt schriftlich über sei-
nen aktuellen Gesundheitszustand, Aufenthaltsort, sowie Kontakt mit infizierten Personen Aus-
kunft geben und mit seiner Unterschrift bestätigen. 

o Bei mehrtägigen Schnee Sport – Aktivitäten mit Übernachtungen in Unterkünften gelten die 
jeweiligen Abstands- und jene Regeln des Betreibers. 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden Trainer und Übungsleiter über die 
entsprechende Regelung/Konzept informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen werden regelmäßig überprüft und bei nicht Einhaltung straf-
rechtlich verfolgt.  

o Einsteigerunterricht, wo ein unvermeidbarer Kontakt besteht, ist eine Maske oder Buff zu tra-
gen. 

o Vermeidbare Menschenansammlungen, bei denen die Abstandsregel nicht eingehalten werden 
kann (zum Beispiel Après-Ski), sind im Sinne der Verantwortung für die gesamte Gruppe zu 
vermeiden. 

o Freigabe zur Weitergabe persönlicher Daten an Dritte, sofern dies aufgrund der Pandemie 
notwendig ist. (Die Daten werden spätestens vier Wochen nach Beendigung des Angebots 
vernichtet). 
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Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln : 

o Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist nach Möglichkeit einzuhalten. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-
tersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training sowie Fahrten untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und die-
se auch regelmäßig zu desinfizieren. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. 

o Vor und nach dem Training bzw. der Fahrt (z. B. Außenbereich des Busses, Eingangsbereiche, 
WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und Rückgabe von Sportgeräten, etc.) gilt eine Masken-
pflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit 
Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler 
selbst gereinigt und desinfiziert.  

o Unsere Trainingsgruppen sowie Kursteilnehmer im Kurs bestehen immer aus einem festen 
Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der 
Trainer/Übungsleiter hat stets feste Trainingsgruppen.  

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 
Fahrzeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 
selbstständig entsorgt.  

o Am Treffpunkt, in den Liftanlagen inklusive beim Anstehen, in der Gastronomie sowie in allen 
geschlossenen Räumen, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, ist 
entsprechend den vor Ort gültigen Reglungen einen Mund – Nasen – Schutz zu tragen. 

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 
dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu 
können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport : 
o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten vollumfäng-
lich gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warte-
schlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten wer-
den kann.  

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 
auch im Indoorbereich).  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 
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Hiermit bestätige ich, die vereinsspezifischen Hygieneregeln gelesen zu haben und 
verpflichte mich zur Einhaltung. 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 
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